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Vorblatt

Ziele

Ziel 1: Verlangerung und Erleichterung des Zugangs zum Kinderbetreuungsgeld (KBG) fiir Ukraine-Vertriebene
Ziel 2: Erleichterung des Zugangs zum KBG fiir subsididr Schutzberechtigte

Inhalt
Das Vorhaben umfasst hauptséchlich folgende Malinahmen:

MaBnahme 1: Entfall der Befristung und des Erwerbstatigkeitserfordernisses fiir Ukraine-Vertriebene
MaBnahme 2: Entfall des Erwerbstétigkeitserfordernisses fiir subsididr Schutzberechtigte.

Wesentliche Auswirkungen
Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en):

Finanzielle Auswirkungen

Finanzierungshaushalt fiir die ersten fiinf Jahre:

inTsd-€ 006 2027 2028 2029 2030

Nettofinanzierung Bund -4.817 -5.816 -5.138 -5.138 -5.138
Nettofinanzierung Lander 0 0 0 0 0
Nettofinanzierung 0 0 0 0 0
Gemeinden

Nettofinanzierung SV- 317 383 338 338 338
Triger

Nettofinanzierung Gesamt -4.500 -5.433 -4.800 -4.800 -4.800

Verhiiltnis zu den Rechtsvorschriften der Europiischen Union

Die vorgesehenen Regelungen fallen in den Anwendungsbereich des Rechts der Européischen Union, dienen
aber nicht der Erfiillung unionsrechtlicher Vorgaben

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens

Keine

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschitzung
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Verlingerung bzw. Erleichterung des KBG-Anspruchs fiir Ukraine-Vertriebene und subsidiir
Schutzberechtigte

Einbringende Stelle: Bundeskanzleramt

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) gedndert wird

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 2026
Wirksamwerden:

Erstellungsjahr: 2026 Letzte 10.06.2026
Aktualisierung:

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maflinahme im Bundesvoranschlag

Beitrag zu:

- Wirkungsziel: Sicherstellung eines Lasten- und Leistungsausgleiches zwischen kinderlosen Personen
und Eltern mit Unterhaltspflichten. (Untergliederung 25 Familie und Jugend - Bundesvoranschlag
2026)

Problemanalyse

Problemdefinition

Fiir Personen, die aus der Ukraine vertrieben wurden, ist derzeit im KBGG eine Regelung enthalten, wonach
Anspruch auf KBG besteht, wenn sie unselbstindig oder selbstindig erwerbstitig oder nachweislich beim
Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind. Derzeit ist mit rund 350 KBG-Antragen pro Kalenderjahr von Personen
mit Kindern, die aus der Ukraine vertrieben worden sind, zu rechnen. Nach dem KBGG endet der Anspruch auf
KBG fiir diese Personengruppe mit 30. Juni 2026.

Nach der aktuellen Rechtslage haben subsididr Schutzberechtigte dann Anspruch auf KBG, wenn sie
unselbstindig oder selbstindig erwerbstitig sind. Dies erschwert den Zugang zum KBG fiir diese
Personengruppe. Von dem erschwerten Zugang sind rund 600 Personen betroffen.

Ziele

Ziel 1: Verlingerung und Erleichterung des Zugangs zum Kinderbetreuungsgeld (KBG) fiir Ukraine-
Vertriebene

Beschreibung des Ziels:

Personen, denen aufgrund der Vertriebenen-VO gemal § 62 Abs. 1 Asylgesetz 2005 ein voriibergehendes
Aufenthaltsrecht zukommt, haben fiir die Dauer der Geltung dieses Aufenthaltsrechts Anspruch auf KBG.

Umsetzung durch:
MaBnahme 1: Entfall der Befristung und des Erwerbstatigkeitserfordernisses fiir Ukraine-Vertriebene

Ziel 2: Erleichterung des Zugangs zum KBG fiir subsidiir Schutzberechtigte

Beschreibung des Ziels:
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Durch Wegfall des Erwerbstétigkeitserfordernisses fiir subsididr Schutzberechtigte besteht fiir diese
Personengruppe ein erleichterter Zugang zum KBG.

Umsetzung durch:
MalBnahme 2: Entfall des Erwerbstatigkeitserfordernisses fiir subsididr Schutzberechtigte.

MafBinahmen
Mafinahme 1: Entfall der Befristung und des Erwerbstitigkeitserfordernisses fiir Ukraine-Vertriebene
Beschreibung der MaBnahme:

Personen, denen aufgrund der Vertriebenen-VO gemill § 62 Abs. 1 Asylgesetz 2005 ein voriibergehendes
Aufenthaltsrecht zukommt, haben bis 30. Juni 2026 Anspruch auf KBG. Der Anspruch auf KBG wird an die
Dauer des Aufenthaltsrechts nach der Vertriebenen-VO (4. Mirz 2027) angepasst und das Zusatzerfordernis
entfallt.

Umsetzung von:
Ziel 1: Verlangerung und Erleichterung des Zugangs zum Kinderbetreuungsgeld (KBG) fiir Ukraine-
Vertriebene

MaBnahme 2: Entfall des Erwerbstiitigkeitserfordernisses fiir subsidiéir Schutzberechtigte.
Beschreibung der MaBBnahme:

Es entfallt das Erwerbstatigkeitserfordernisses fiir diese Personengruppe auf Grundlage der Status-Verordnung.

Umsetzung von:
Ziel 2: Erleichterung des Zugangs zum KBG fiir subsididr Schutzberechtigte
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Abschiitzung der Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere 6ffentliche Haushalte

Ergebnishaushalt — Gesamt fiir die ersten fiinf Jahre (in Tsd. €)

Angaben iiber die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang.

in Tsd. € Summe 2026 2027 2028 2029 2030
Ertrige 1.714 317 383 338 338 338
davon Bund 0 0 0 0 0 0
davon Lander 0 0 0 0 0 0
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0
davon SV-Tréger 1.714 317 383 338 338 338
Aufwendungen 26.047 4.817 5.816 5.138 5.138 5.138
davon Bund 26.047 4.817 5.816 5.138 5.138 5.138
davon Lénder 0 0 0 0 0 0
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0
davon SV-Triger 0 0 0 0 0 0
Nettoergebnis -24.333 -4.500 -5.433 -4.800 -4.800 -4.800
davon Bund -26.047 -4.817 -5.816 -5.138 -5.138 -5.138
davon Lénder 0 0 0 0 0 0
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0
davon SV-Triger 1.714 317 383 338 338 338
Finanzierungshaushalt — Gesamt fiir die ersten fiinf Jahre (in Tsd. €)

Angaben iiber die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang.

in Tsd. € Summe 2026 2027 2028 2029 2030
Einzahlungen 1.714 317 383 338 338 338
davon Bund 0 0 0 0 0 0
davon Lander 0 0 0 0 0 0
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0
davon SV-Triger 1.714 317 383 338 338 338
Auszahlungen 26.047 4.817 5.816 5.138 5.138 5.138
davon Bund 26.047 4.817 5.816 5.138 5.138 5.138
davon Lénder 0 0 0 0 0 0
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0
davon SV-Triager 0 0 0 0 0 0
Nettofinanzierung -24.333 -4.500 -5.433 -4.800 -4.800 -4.800
davon Bund -26.047 -4.817 -5.816 -5.138 -5.138 -5.138
davon Lénder 0 0 0 0 0 0
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0
davon SV-Tréger 1.714 317 383 338 338 338
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Derzeit ist mit rund 350 KBG-Antrdgen pro Kalenderjahr von Personen mit Kindern, die aus der Ukraine
vertrieben worden sind, zu rechnen. Nach der aktuellen Rechtslage haben Ukraine-Vertriebene Anspruch
auf KBG, wenn sie unselbstindig oder selbstindig erwerbstitig oder nachweislich beim
Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind. Mit 1. Juli 2026 soll dieses bisherige Zusatzerfordernis entfallen
und der Anspruch auf KBG verldngert werden.

Der jéhrliche Aufwand fiir die Gewahrung des KBG an Ukraine Vertriebene betragt derzeit rund 3,8 Mio.
€. Fir den Zeitraum 1. Juli 2026 bis 4. Marz 2027 (Ende des Aufenthaltsrechts nach der Vertriebenen-
VO) ist mit folgendem zusétzlichen Aufwand zurechnen:

Die MaBnahme tritt mit 1. Juli 2026 in Kraft. Im Jahr 2026 ist somit mit einem Aufwand von rund 1,9
Mio. €, also dem Aufwand eines halben Jahres zu rechnen. Das Aufenthaltsrecht fiir Ukraine-Vertriebene
endet gemdB Vertriebenen-VO am 4. Mérz 2027. Im Jahr 2027 ist somit mit einem Aufwand von rund
0,63 Mio. € zu rechnen (3,8 Mio. / 12 x 2 Monate).

Nach der aktuellen Rechtslage haben subsididr Schutzberechtigte dann Anspruch auf KBG, wenn sie
unselbstindig oder selbstindig erwerbstitig sind. Féllt diese Anspruchsvoraussetzung weg, ist mit ca. 600
weiteren KBG-Fillen bzw. mit einem zusétzlichen jéhrlichen Aufwand von rund 4,8 Mio. € zu rechnen.

Die Regelung tritt mit 12. Juni 2026 in Kraft. Im Jahr 2026 ist somit mit einem zusétzlichen Aufwand von
rund 2,6 Mio. € zu rechnen (4,8 Mio. / 12 x 6,5 Monate). Ab 2027 ist jahrlich mit einem zusétzlichen
Mehraufwand von rund 4,8 Mio. € zu rechnen.

Zum Aufwand fiir das KBG kommt der Aufwand fiir die Beitrage zur KV beim KBG in Héhe von 7,05 %
hinzu.
Die Beitrdge zur KV werden bei den Sozialversicherungstragern als Einnahmen dargestellt.

Die Berechnungen erfolgten ohne die Beriicksichtigung einer etwaigen Valorisierung der
Familienleistungen.

Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Ménnern

Sonstige wesentliche Auswirkungen

Pro Kalenderjahr ist mit rund 350 KBG-Antrigen von Personen mit Kindern, die aus der Ukraine
vertrieben worden sind, zu rechnen. Anzunehmen ist, dass Anspruchsberechtigte, die aus der Ukraine
vertrieben worden sind, zum iiberwiegenden Teil weiblich sind. Alle Eltern mit Kindern unter drei Jahren,
die aus der Ukraine vertrieben worden sind, sind vom gegensténdlichen Gesetzesvorhaben betroffen.

Pro Kalenderjahr ist mit rund 600 zusitzlichen KBG-Antrdgen von subsididr Schutzberechtigten zu
rechnen. Alle subsididr schutzberechtigten Eltern mit Kindern unter drei Jahren sind vom
gegenstindlichen Gesetzesvorhaben betroffen.

Soziale Auswirkungen
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Europa-2020-Sozialzielgruppe

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen aufgrund der Anderung der Nettoeinkommen auf
die Europa-2020-Sozialzielgruppe.

Erlauterung:

Von gegenstandlichem Vorhaben sind rund 950 Personen (350 Ukraine-Vertriebene, 600 subsidiér
Schutzberechtigte) betroffen.

www.parlament.gv.at



590 der Beilagen XXV1I1. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA KBG 7von 13

7 von 13
Anhang
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Bedeckung Bund
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €)

in Tsd. € 2026 2027 2028 2029 2030
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 4.817 5.816 5.138 5.138 5.138
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 0 0 0 0
Bedeckung erfolgt durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2026 2027 2028 2029 2030
gem. BFG bzw. BFRG 250102 4.817 5.816 5.138 5.138 5.138

Kinderbetreuungsgeld

Erlduterung zur Bedeckung:

Die Mehrkosten beim Kinderbetreuungsgeld werden aus Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) getragen. Die Bedeckung der finanziellen Auswirkungen erfolgt im
BFG/BFRG, gegebenenfalls durch Umschichtungen.
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Transferaufwand

Korperschaft
(Angaben in Tsd €)
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2026

2027

2028

2029
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2030

Bund

4.817

5.816

5.138

5.138

5.138

Léander

Gemeinden

Sozialversicherungstriger

GESAMTSUMME

4.817

5.816

5.138

5.138

5.138

in €

Bezeichnung

Korperschaft Empf.

2026

Aufwand

Empf.

2027

Aufwand

Empf.

2028
Aufwand

2029

Empf. Aufwand

2030
Empf. Aufwand

Mafinahme Ukraine- Bund

Vertriebene

Malinahme Bund

Subsidiér
Schutzberechtigte

KV zum KBG Bund

1 1.900.000,00

1 2.600.000,00

1 317.000,00

1

633.000,00

1 4.800.000,00

1

383.000,00

1 4.800.000,00

1 338.000,00

1 4.800.000,00

1 338.000,00

1 4.800.000,00

1 338.000,00

Derzeit ist mit rund 350 KBG-Antrdgen pro Kalenderjahr von Personen mit Kindern, die aus der Ukraine vertrieben worden sind, zu rechnen. Nach der aktuellen Rechtslage
haben Ukraine-Vertriebene Anspruch auf KBG, wenn sie unselbstindig oder selbstindig erwerbstétig oder nachweislich beim Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind. Mit 1. Juli
2026 soll dieses bisherige Zusatzerfordernis entfallen und der Anspruch auf KBG verldngert werden.

Der jéhrliche Aufwand fiir die Gewédhrung des KBG an Ukraine Vertriebene betrdgt derzeit rund 3,8 Mio. €. Fiir den Zeitraum 1. Juli 2026 bis 4. Mérz 2027 (Ende des

Aufenthaltsrechts nach der Vertriebenen-VO) ist mit folgendem zusétzlichen Aufwand zu rechnen:

Die MaBnahme tritt mit 1. Juli 2026 in Kraft. Im Jahr 2026 ist somit mit einem Aufwand von rund 1,9 Mio. €, also dem Aufwand eines halben Jahres zu rechnen. Das
Aufenthaltsrecht fiir Ukraine-Vertriebene endet gemall Vertriebenen-VO am 4. Mérz 2027. Im Jahr 2027 ist somit mit einem Aufwand von rund 0,63 Mio. € zu rechnen (3,8 Mio.

/12 x 2 Monate).

www.parlament.gv.at



590 der Beilagen XXV1I1. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA KBG 9von 13

9 von 13

Nach der aktuellen Rechtslage haben subsididr Schutzberechtigte dann Anspruch auf KBG, wenn sie unselbstindig oder selbstindig erwerbstitig sind. Fallt diese

Anspruchsvoraussetzung weg, ist mit ca. 600 weiteren KBG-Féllen bzw. mit einem zusétzlichen jéhrlichen Aufwand von rund 4,8 Mio. € zu rechnen.

Die Regelung tritt mit 12. Juni 2026 in Kraft. Im Jahr 2026 ist somit mit einem zusétzlichen Aufwand von rund 2,6 Mio. € zu rechnen (4,8 Mio. / 12 x 6,5 Monate). Ab 2027 ist

jéhrlich mit einem zusétzlichen Mehraufwand von rund 4,8 Mio. € zu rechnen.

Zum Aufwand fiir das KBG kommt der Aufwand fiir die Beitrdge zur Krankenversicherung (KV) beim KBG in Hohe von 7,05 % hinzu.

Die Beitrége zur KV werden bei den Sozialversicherungstragern als Einnahmen dargestellt.

Die Berechnungen erfolgten ohne die Beriicksichtigung einer etwaigen Valorisierung der Familienleistungen.

Ertriige aus der operativen Verwaltungstitigkeit und Transfers

Korperschaft (Angaben in Tsd. €) 2026 2027 2028 2029 2030

Bund

Lander

Gemeinden

Sozialversicherungstrager 317 383 338 338 338

GESAMTSUMME 317 383 338 338 338

in€ 2026 2027 2028 2029 2030
Bezeichnung Korperschaft Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag
Einkiinfte aus KV Sozialversich 1 317.000,00 1 383.000,00 1 338.000,00 1 338.000,00 1 338.000,00

zum KBG erungstriager

Zum Aufwand fiir das KBG kommt der Aufwand fiir die Beitrdge zur KV beim KBG in Héhe von 7,05 % hinzu.

Die Beitrdage zur KV werden bei den Sozialversicherungstridgern als Einnahmen dargestellt.

Die Berechnungen erfolgten ohne die Beriicksichtigung einer etwaigen Valorisierung der Familienleistungen.
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Angaben zur Wesentlichkeit

Nach Einschétzung der einbringenden Stelle sind folgende Wirkungsdimensionen vom gegensténdlichen Vorhaben nicht wesentlich betroffen im Sinne der Anlage 1 der WFA-
Grundsatz-Verordnung.

Wirkungs-
dimension

Soziales

Soziales

Subdimension der Wesentlichkeitskriterium

Wirkungsdimension

Arbeitsmarkt Nachfrageveranderung in Héhe von 40 Mio. € (budgetwirksam oder durch private Nachfrage)

Europa-2020- Mehr als 150 000 Personen der Europa-2020-Sozialzielgruppe (armutsgefdhrdete Personen, erheblich materiell
Sozialzielgruppe deprivierte Personen und Personen in Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensitit) sind betroffen

www.parlament.gv.at

11 von 13



12von 13 590 der Beilagen XXVII1. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA KBG

12 von 13

www.parlament.gv.at



590 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA KBG

Dokumentinformationen

Vorlagenversion: V2.028

Schema: BMF-S-WFA-v.1.22
Fachversion: 1

Deploy: 2.15.13.RELEASE

Datum und Uhrzeit: 11.06.2026 13:54:32
WFA Version: 1.3

OID: 5986

A2|B2|D0|GO

13 von 13

13 von 13

= Bundesministerium |Prufinformation

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der
elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:

Finanzen https://lwww.bmf.gv.at/verifizierung
Datum/Zeit 2026-06-11T13:54:37+02:00
Unterzeichner Bundesministerium fur Finanzen
Aussteller-Zertifikat ggtzﬁvsei%?éﬂ?rg%rgﬁ-gzlgu=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.
Serien-Nr. 874736968
Dokumentenhinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

nm”

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 07- 08T10: 37: 04+02: 00

Prifinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at



		2026-06-11T13:54:37+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-07-08T10:37:04+0200
	Parlamentsdirektion




